
Besondere Bedingung Nr. 4213
Putzereien und Wäschereien

Schäden am Putz- oder Waschgut sind gemäß Art. 7, Pkt. 10. AHVB generell vom Versicherungsschutz
ausgeschlossen.

Schäden am Putz- oder Waschgut sind auch bei Selbstbedienung durch Dritte vom Versicherungsschutz
ausgeschlossen.


